
Für die Ausgabe der Diplomata muss selbstverständlich 
auch die Besieglung der Urkunden berücksichtigt werden. 
Meine erste diesbezügliche Instruction habe ich im N. A. 1, 478 
veröffentlicht. Schon als einige Hunderte von Originalen von 
meinen Mitarbeitern und mir untersucht worden waren, ergab 
sich eine reichere Ausbeute für Siegelkunde als wir erwartet 
hatten. Wir hatten Siegelformen kennen gelernt, welche bisher 
von Diplomatikern und Sphragistikern nicht beachtet worden 
waren. Wir hatten Identität festgestellt, wo man zuvor 
zweierlei Formen angenommen hatte. Wir hatten wohl auch 
zwei oder drei Formen unterscheiden gelernt, die bisher auf 
einen und denselben Stempel zurückgeführt worden waren. 
Und als wir dann von der ersten Reise heimgekehrt zur vor­
läufigen Sichtung des gesammelten Materials schritten, fanden 
wir, dass sich aus der genauen Beachtung der Siegel noch 
allerlei für Zeitbestimmung und Kritik der Diplome gewinnen 
lässt. Es musste also schon für unsern eignen Gebrauch eine 
Zusammenstellung, Beschreibung und Bezeichnung der Siegel 
vorgenommen werden, eine Arbeit der sich Herr Dr. Foltz 
unterzog.

Aus mehreren Gründen bringe ich diese Arbeit, obwohl 
sie gleich der Durchforschung der Archive für unsre Zwecke 
noch nicht als abgeschlossen gelten kann, bereits jetzt zur 
Veröffentlichung. Sie bietet des Neuen schon genug. Sie 
wird allen denen als Leitfaden und Anweisung dienen, die 
Siegel der einzelnen Urkunden zu bestimmen, welche uns bei 
der Herbeischaffung des Materials behülflich sind. In dieser 
Hinsicht bemerke ich hier, dass wir gar vielfach auf Unter­
stützung angewiesen sind und um dieselbe bitten. Wir müssen, 
um in Bälde einen ersten Band vollenden zu können, mit der 
Zeit und den Geldmitteln Haus halten und können nicht jeden 
Ort besuchen, an dem etwa ein einziges Original sich erhalten 
hat. Es hat sich auch bereits herausgestellt, indem einzelne 
Fachgenossen was sie grade in der Nähe der Wohnorte oder 
auf Reisen fanden der Abtheilung mittheilten, dass die ver­
öffentlichten Instructionen oder eventuell brieflich gegebenen 
weitern Anweisungen genügen, um uns zu zweckentsprechen­
den Abschriften und Beschreibungen zu verhelfen. Foltz’


